
 
Auf Empfehlung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses nimmt der Rat die 
Vorlage zur Kenntnis und beschließt die neuen Nutzungsentgelte für Dorfhäuser gemäß der 
in Anlage 2 dargestellten Form mit der folgenden Änderung: 
 

 Der Pauschalbetrag von 10,-- Euro für die Nutzung der Küche des Dorfhauses 
Morenhoven bei der Anmietung durch die Morenhovener Vereine nicht anzuwenden, 
da von den Vereinen erhebliche Eigenleistungen und Einwerbung von Eigenmitteln 
erfolgten.  

 
 


